
1 Kritik des Gutachterverfahrens

1.1 Nachteile des Gutachterverfahrens

DasVerfassen vonBerichten an denGutachter
empfinden die meisten Therapeuten als lästi-
ge Pflicht und als unangenehm. Einige sehen
darin eine Zumutung und eine Schikane und
fordern die Abschaffung der Begutachtung.
Das ist teilweise nachvollziehbar. Ein guter
und schlüssiger Bericht braucht Zeit, weil er
individualisiert, fachlich fundiert und plausi-
bel sein muss.

Das pauschale Honorar von 70,53 € für
einen Bericht für eine Langzeittherapie und
von 35,32 € für eine Kurzzeittherapie ist
gemessen an dem oftmals erheblichen Zeit-
aufwand unverhältnismäßig niedrig. Dieses
geringe Honorar ist für einen verantwor-
tungsvollen akademischen Beruf mit staatli-
cher Approbation unangemessen. Dringend
zu fordern ist eine deutliche Anhebung des
Honorars für einen Antragsbericht.

Einige Therapeuten geben Geld für Com-
puterprogramme aus, wodurch die Bericht-
erstattung angeblich erleichtert werden soll.
Nach meiner Einschätzung braucht es eine
solche Antragssoftware nicht. Für mich wäre
das keine sinnvolle Option und keine Arbeits-
erleichterung, sondern eher eine Verkompli-
zierung. Einige Therapeuten »delegieren« –
um es vorsichtig auszudrücken – die Arbeit
oder wesentliche Teile davon sogar an dubiose
Dienstleister, die bei der Erstellung von An-
tragsberichten gegen Bezahlung behilflich
sind. Ein derartiges »Outsourcing« ist uneh-
renhaft und zudem rechtlich problematisch
(Bühring 2004). Auf dem neuen Umschlag
PTV 8 erklärt der Therapeut mit seiner Unter-

schrift, den Bericht an den Gutachter vollstän-
dig persönlich verfasst zu haben. Ein Ghost-
writer ist also in einem rechtlichen Graube-
reich angesiedelt. In meinen Augen handelt es
sich um den Offenbarungseid des Therapeu-
ten, wenn er Zuflucht bei derartigen »Dienst-
leistern« sucht, die einen zweifelhaften Ruf
haben.Würden Sie Vertrauen haben zu einem
Therapeuten, der dadurch eingesteht, dass er
nicht willens oder in der Lage ist, einen
fachlich fundierten Antragsbericht selbst zu
schreiben? Würden Sie Ihre Tochter, Ihren
Sohn oder Ihren Partner guten Gewissens zu
einem solchenKollegen schicken? Fürmanche
Therapeuten ist das Berichteschreiben so ne-
gativ konnotiert, dass sie prokrastinieren oder
vermeiden, indem sie fast ausschließlich Akut-
oder Kurzzeittherapien durchführen und auf
eine Umwandlung in eine Langzeittherapie
trotz Indikation verzichten. Solche Tendenzen
sind aus ethischer Sicht sehr problematisch.
Auch hier die Frage: Würden Sie einen nahen
Angehörigen zu einem Therapeuten schicken,
der dafür berüchtigt ist, dass die Therapie nach
maximal 24 Sitzungen beendet wird, auch
wenn noch weiterer Therapiebedarf besteht,
nur weil der Therapeut den Aufwand scheut,
einen Bericht an den Gutachter zu schreiben?

Neben der mangelnden finanziellen Lu-
krativität gibt es noch andere Gründe, warum
nicht wenige Therapeuten Antragsberichte
widerwillig schreiben. Die Einschaltung eines
Gutachters wird als externe Einmischung,
Kontrolle, Eingriff in die Autonomie des
Therapeuten und in die Intimität der thera-
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peutischen Beziehung sowie als Bevormun-
dung erlebt. Dass das Berichteschreiben an
den Gutachter für viele Therapeuten aversiv
ist, liegt daran, dass Kritikerwartung, Angst
vor negativer Bewertung und sogar Versa-
gensängste und Insuffizienzgefühle vorhan-
den sind. Gerade bei Nichtbefürwortungen
oder Stundenkürzungen können Scham und
Kränkung beim Therapeuten auftreten. Eine
Nichtbefürwortung oder eine Teilbefürwor-
tung kann vom Therapeuten als persönliche
Kritik erlebt werden und Enttäuschung sowie
Ärger auslösen (Rudolf 2011, S. 116 f.). Bei
anderen löst eine kritische Stellungnahme des
Gutachters Wut und kämpferische Impulse
aus. Die Entscheidung des Gutachters stellt
zweifellos einen äußeren Einfluss auf den
Therapieprozess dar, beispielsweise eine
Nichtbefürwortung der Kostenübernahme.
Aber auch eine Teilbefürwortung, ein kriti-
scher Kommentar oder die Empfehlung des
Gutachters, die Behandlung möglichst inner-
halb des jetzt bewilligten Kontingents abzu-
schließen, verändert den Therapieverlauf und
kann Auswirkungen auf die therapeutische
Beziehung haben – allerdings durchaus auch
in positiver Weise.

Ein häufiges Argument gegen das Gut-
achterverfahren ist, dass nur bewertet werde,
ob jemand gut schreiben kann. Der Bericht
erlaube keine Aussage darüber, ob der Ver-
fasser ein guter, empathischer und hilfrei-
cher Therapeut ist. Diese Argumentation ist
nicht von der Hand zu weisen. Dennoch
fehlt hier ein wesentlicher Aspekt. Natürlich
könnte es theoretisch Therapeuten geben,
die zwar eine überzeugende Fallkonzeption
schreiben können, aber eine wenig erfolg-
reiche Therapie machen. Den umgekehrten
Fall halte ich allerdings für weniger wahr-
scheinlich: Ein Therapieerfolg ist eher un-
wahrscheinlich, wenn eine Fallkonzeption
mangelhaft ist oder erst gar nicht durchge-
führt wurde. Eine Therapieplanung auf der
Grundlage einer sorgfältigen funktionalen
Bedingungsanalyse ist eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für eine er-

folgreiche Therapie. Eine solide Erfassung
der prädisponierenden, auslösenden und
aufrechterhaltenden Bedingungen ist die
Basis für eine gute Therapie. Die Vorausset-
zungen für einen Therapieerfolg sind eine
sorgfältige Krankheitsanamnese, ein gründ-
licher psychopathologischer Befund, eine
korrekte Diagnosestellung mit differential-
und ausschlussdiagnostischen Überlegun-
gen, die Erfassung relevanter lerngeschicht-
licher Aspekte und eine lege artis durchge-
führte Verhaltensanalyse. Gerade das funk-
tionale Bedingungsmodell ist die Basis für
die konkrete Ableitung realistisch erreich-
barer Therapieziele und für eine individuelle
Prognoseeinschätzung. Nur auf der Grund-
lage einer gründlichen Verhaltensanalyse
kann eine individualisierte Behandlungs-
konzeption entwickelt werden. Es ist un-
wahrscheinlich, dass eine Therapie gelingt,
wenn wesentliche Aspekte übersehen wur-
den, etwa aufrechterhaltende Bedingungen,
die Funktionalität der Störung oder Verän-
derungshindernisse.

Richtlinien-Psychotherapie ist ätiologisch
orientiert und setzt eine Diagnostik voraus,
die Arbeitshypothesen generiert zu prädispo-
nierenden, auslösenden und aufrechterhal-
tenden Bedingungen, an denen die Behand-
lung individuell ansetzt. Nach der Psychothe-
rapie-Richtlinie bildet ein individuelles Stö-
rungsmodell die Basis jeder Psychotherapie.

Es wurden immer wieder Einwände gegen
das Gutachterverfahren hervorgebracht, die
wahrscheinlich bei der politischen Entschei-
dung einer Abschaffung der Gutachterpflicht
2019 eine Rolle gespielt haben. Die wesentli-
chen Gegenargumente werden im Folgenden
referiert:

l Als wesentliches Argumentwird angeführt,
dass das Gutachterverfahren aufgrund der
geringen Quote an Nichtbefürwortungen
keine ausreichende Steuerungsfunktion be-
sitze. Die Gutachterstatistik der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung für das Jahr
2023 ergab (cTab. 1.1), dass nur 2,9% der
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VT-Anträge bei Erwachsenen nicht befür-
wortet wurden. Der Anteil der Teilbefür-
wortungen lag bei 8,3%. Es wurden 88,8%
der Anträge voll befürwortet. Im Jahr
2023 wurden im Zweitgutachterverfahren

56,8% der Anträge voll befürwortet. Der
Anteil an Nichtbefürwortungen betrug im
Widerspruchsverfahren 18,9%; der Anteil
an Teilbefürwortungen lag bei den Zweit-
gutachten bei 24,3%.

Tab. 1.1: Gutachterstatistik für Verhaltenstherapie bei Erwachsenen, Angaben in Prozent.
Quelle: https://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/40640.php, abgerufen am 01.08.2024.

2019 2020 2021 2022 2023

Erstgutachten

Befürwortung 87,7 87,8 88,0 88,9 88,8

Teilbefürwortung 9,2 9,0 8,7 7,8 8,3

Nichtbefürwortung 3,1 3,2 3,3 3,4 2,9

Zweitgutachten

Befürwortung 55,3 54,1 53,0 50,4 56,8

Teilbefürwortung 26,9 25,6 26,6 28,1 24,3

Nichtbefürwortung 17,8 20,3 20,5 21,5 18,9

l Der geringen Steuerungsfunktion stehen
Kosten für das Jahr 2019 von mehr als 26
Millionen Euro gegenüber (cTab. 1.2). In
dieser Hochrechnung sind nur die Hono-
rare berücksichtigt, die an die Psychothe-
rapeuten und die Gutachter von den
Krankenkassen gezahlt wurden. Zur Ver-
einfachung habe ich für die Gesamtzahl
der Gutachten in allen Richtlinienverfah-
ren die Honorare für eine Langzeitthera-
pie (LZT) zugrunde gelegt sowie die Erst-
und Zweitgutachterhonorare inklusive
19% Umsatzsteuer. Nicht enthalten sind
Porto- und Materialkosten sowie die Ar-
beitszeit für die Kassenmitarbeiter. Schlie-
ßlich werden ganze Abteilungen in den
Krankenkassen damit beschäftigt (Schäfer
2010). Außerdem beziehen sich diese Zah-
len nur auf die gesetzliche Krankenversi-
cherung. Begutachtungen im Rahmen der
Beamtenbeihilfe und der privaten Kran-
kenversicherung kommen noch hinzu.
Sabine Schäfer (2010) errechnete vor der

Strukturreform 2017 jährliche Kosten von
27,4 Millionen Euro. Diese hohen Kosten
stehen in keinem ausgewogenen Verhält-
nis zu der geringen Nichtbefürwortungs-
quote von 3–4% (für alle Richtlinienver-
fahren). Die Kosten stehen – nach Ein-
schätzung der Kritiker – in keinem sinn-
vollen Verhältnis zum Nutzen. Das
Verfahren sei daher zu kostenintensiv
und zu bürokratisch.

l Der Bericht an den Gutachter ist zu zeit-
intensiv. Diese Zeit sei schlecht bezahlt
und stehe für die Behandlung von Patien-
ten nicht zur Verfügung.

l Das Gutachterverfahren diene primär der
Kostenbegrenzung und nicht der Quali-
tätssicherung, denn es erschwere Langzeit-
therapien, da nach 24 Sitzungen ein An-
tragsbericht nötig ist, für den die meisten
Psychotherapeuten mehrere Stunden be-
nötigen. Diese Hemmschwelle sei ein
Grund dafür, dass die meisten Psychothe-
rapien als Kurzzeittherapie (KZT) durch-
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geführt würden. Nach Daten der Techni-
ker Krankenkasse aus dem Jahr 2014 lag

der Anteil an Therapien mit mehr als 18
Stunden lediglich bei 25%.

Tab. 1.2: Geschätzte Kosten des Gutachterverfahrens im Jahr 2019. Die Anzahl der Erst- und Zweitgut-
achten ist der Gutachterstatistik 2019 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entnommen.
Berücksichtigt sind alle drei Richtlinienverfahren. Zur Vereinfachung wurde nicht differenziert
zwischen Kurz- und Langzeittherapie. Pauschal wurde mit dem Honorar für Langzeittherapie
gerechnet. Die errechneten Honorarkosten sind durch diese Kalkulation also etwas höher als
die tatsächlichen. Nicht eingerechnet sind Porto, Gutachten für Beihilfestellen und private
Krankenversicherungen sowie Gehälter für Kassenmitarbeiter.

Berichte an die Erstgutachter 206.251 × 65,75 € ¼ 13.561.003,25 €

Stellungnahmen der Erstgutachter 206.251 × 59,50 € ¼ 12.271.934,50 €

Berichte an die Zweitgutachter 1.830 × 65,75 € ¼ 120.322,50 €

Stellungnahmen der Zweitgutachter 1.830 × 101,15 € ¼ 185.104,5 €

Summe 26.138.364,75 €

l Die heute übliche Praxis der Pseudonymi-
sierung sei als unzureichend anzusehen, da
sie aus dem ersten Buchstaben des Nach-
namens und aus dem Geburtsdatum be-
steht. Da der Praxisort des Therapeuten
bekannt ist und biographische Daten ge-
nannt werden, könnten unter Umständen
Rückschlüsse auf die Person des Patienten
möglich sein.

l Gutachter und Ausbildungsinstitute woll-
ten nach Auffassung von Kritikern das
Gutachterverfahren primär aus finanziel-
len Gründen und aus Machtinteressen
aufrechterhalten. Um Gutachter zu wer-
den, muss man Supervisor an einem Aus-
bildungsinstitut sein. Viele Ausbildungs-
institute verdienen Geld mit Superviso-
renausbildungen. Es gehe hauptsächlich
um »Pfründe« und Machtstrukturen von
Gutachtern und Ausbildungsinstituten.

l Manche Therapeuten empfinden die Ent-
scheidungen einiger Gutachter teilweise
als willkürlich, belehrend und besserwis-
serisch.

l Es wird bezweifelt, dass allein aufgrund
eines Berichts des Therapeuten der Gut-
achter die Behandlungsprognose und die
Erfolgswahrscheinlichkeit einer Therapie

valide beurteilen könne, denn Papier ist
bekanntlich geduldig. Der Gutachter hat
den Patienten nie gesehen und urteilt nur
nach Aktenlage.

l Es sei empirisch nicht nachgewiesen, dass
das Gutachterverfahren tatsächlich der
Qualitätssicherung dient. Valide wissen-
schaftliche Daten zur Evaluation des prä-
diktiven Wertes der gutachterlichen Ent-
scheidung liegen meines Wissens nicht
vor. Ob das Gutachterverfahren tatsäch-
lich die Qualität sichert, ist umstritten und
wird von einigen Autoren bezweifelt, da
die Ergebnisqualität nicht evaluiert wird
(Köhlke 2000; Schäfer 2010).

l Das Gutachterverfahren leiste einem du-
biosen bis illegalen Markt an »Ghostwri-
tern« und Anbietern von »Hilfestellun-
gen« beim Verfassen von Berichten Vor-
schub (Bühring 2004).

l Oft bestehe eine Kluft zwischen dem
Inhalt des Berichts und dem tatsächlichen
Verlauf einer Therapie. Bei Angst- und
Zwangsstörungen beispielsweise werde
zwar oft eine therapeutenbegleitete Expo-
sitionsbehandlung in vivo im Behand-
lungsplan beschrieben, die aber dann tat-
sächlich in vielen Fällen gar nicht oder

14

1 Kritik des Gutachterverfahrens

978-3-17-045426-2_D.3d 14 1/28/2025 8:8:42

©
 2

02
5 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



aber nicht lege artis realisiert wird (Ubben
2017, S. 6).

l Eine Nicht- oder Teilbefürwortung verän-
dere den therapeutischen Prozess und
könne beim Therapeuten zu Kränkungen,
Wut, Motivationskrisen und Selbstzwei-
feln führen. Auch beim Patienten seien
dysfunktionale Interpretationen und Ver-
arbeitungen möglich.

l Das Gutachterverfahren sei eine unzuläs-
sige Einmischung und Bevormundung.
Alle Psychotherapeuten mit Kassensitz
haben ein anspruchsvolles Studium und
eine Psychotherapieausbildung absolviert
und verfügen über eine staatliche Appro-
bation. Sonst werden in der Medizin
Indikations- und Therapieentscheidun-
gen auch bei kostenintensiven Behand-
lungen ohne vorherige Einschaltung ei-
nes Gutachters und auch ohne obligates

Einholen einer zweiten Meinung getrof-
fen, beispielsweise bei kostspieligen und
nicht selten fragwürdigen Operationen
an der Wirbelsäule, Gelenkoperationen
und bei teuren pharmakologischen Be-
handlungen. Hier geht man davon aus,
dass die nachgewiesene Fachkunde den
Arzt befähigt, nach dem Facharztstandard
Indikations- und Behandlungsentschei-
dungen zu treffen. Allerdings ist auch
bei Zahnersatz ein Heil- und Kostenplan
obligat, der vor Beginn der Behandlung
der Krankenkasse zur Bewilligung vorge-
legt werden muss.

l Das Gutachterverfahren sei über 50 Jahre
alt und nicht mehr zeitgemäß. Nach dem
Psychotherapeutengesetz 1999 hätte es sei-
ne Daseinsberechtigung verloren. Das
Gutachterverfahren sei anachronistisch,
obsolet und gehöre abgeschafft.

1.2 Vorteile des Gutachterverfahrens

1.2.1 Vorgezogene
Wirtschaftlichkeits-
prüfung

Ein wesentlicher Vorteil der Genehmigungs-
pflicht und des Gutachterverfahrens ist, dass
eine vorgezogene Wirtschaftlichkeitsprüfung statt-
findet. Es handelt sich um eine Vorab-Zusage
der Kostenübernahme. Dadurch sind die The-
rapeuten vor nachträglichen Wirtschaftlich-
keitsprüfungen und Regressforderungen
durch die Krankenkassen geschützt. Das ist
garantiert in der Psychotherapie-Vereinbarung
(§ 13 Abs. 7): »Bestätigt die Krankenkasse ihre
Leistungspflicht für Psychotherapie aufgrund
eines Antragsverfahrens, wird eine zusätzliche
Wirtschaftlichkeitsprüfung für die bewilligte
Psychotherapie nicht durchgeführt.« Das ist
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der den

Therapeuten Sicherheit gewährt. Die Alterna-
tive wären nachträgliche Wirtschaftlichkeits-
prüfungen (Auffälligkeits- oder Zufälligkeits-
prüfungen). Therapeuten hätten dann Anfra-
gen von Kassenmitarbeitern zu beantworten
und sich zu rechtfertigen, ob und warum der
Behandlungsumfang im individuellen Fall
notwendig war. Es wäre dann im Nachgang
darzulegen, warum die Behandlung nicht
auch in weniger Stunden hätte abgeschlossen
werden können. Es würden schriftliche Be-
gründungen und Stellungnahmen verlangt,
die fachfremd auf Sachbearbeiterebene oder
durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkasse (MDK) entschieden würden. Der
Ausgang solcher nachträglichen Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen ist ungewiss. Für die The-
rapeuten entsteht dadurch Unsicherheit, weil
Honorare lange nach Abschluss einer Behand-
lung gekürzt werden können. Der Grund
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dafür, dass Therapeuten vor nachträglichen
Honorarkürzungen geschützt sind, liegt am
Gutachterverfahren, denn Gutachter sind ge-
halten, die Antragsberichte nach dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V Abs. 1) zu
prüfen: »Die Leistungen müssen ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dür-
fen das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Leistungen, die nicht notwendig
oder unwirtschaftlich sind, können Versicher-
te nicht beanspruchen, dürfen die Leistungs-
erbringer nicht bewirken und die Kranken-
kassen nicht bewilligen.« Richtlinien-Psycho-
therapie, Testverfahren und Grundversorgung
unterliegen diesem Wirtschaftlichkeitsgebot.
In der Psychotherapie-Vereinbarung heißt es
(§ 1 Abs. 4): »Für Leistungen nach der Psy-
chotherapie-Richtlinie einschließlich der psy-
chologischen Testverfahren und für die psy-
chosomatische Grundversorgung gelten die
Grundsätze der Notwendigkeit, Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung,
auch hinsichtlich ihres Umfanges gemäß § 12
SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot).« Der we-
sentlicheZweck der Psychotherapie-Richtlinie
ist die »Sicherung einer (…) ausreichenden,
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Psycho-
therapie (…) in der vertragsärztlichen Versor-
gung zu Lasten der Krankenkassen« (Dieck-
mann et al. 2018, S. 103).

Für die Akuttherapie sind nachträgliche
Wirtschaftlichkeitsprüfungen heute schon
möglich, weil es hier weder eine Genehmi-
gungspflicht noch eine Begutachtung gibt.
Nach der Psychotherapie-Vereinbarung (§ 15
Abs. 4) ist eine Akutbehandlung innerhalb
von sechs Monaten nach Ende einer Richtli-
nientherapie grundsätzlich nicht vorgesehen.
Auch eine parallele Durchführung von Akut-
therapie und Richtlinientherapie ist ausge-
schlossen. Die Indikation für eine psychothe-
rapeutische Akutbehandlung ist gemäß der
Psychotherapie-Richtlinie (§ 13 Abs. 1) eine
»zeitnahe psychotherapeutische Intervention
im Anschluss an die Sprechstunde zur Ver-
meidung von Fixierungen und Chronifizie-
rung der psychischen Symptomatik«. Aus-

drücklichwird betont, dass es lediglich umdie
»Besserung akuter psychischer Krisen- und
Ausnahmezustände« geht und nicht um eine
»umfassende Bearbeitung der zugrundelie-
genden ätiopathogenetischen Einflussfakto-
ren der psychischen Erkrankung«.

1.2.2 Qualitätssicherung und
Erfüllung der
Dokumentationspflicht

Ein weiterer positiver Aspekt des Gutachter-
verfahrens ist die Qualitätssicherung. Die
qualitätssichernde Funktion des Gutachter-
verfahrens (Dieckmann et al. 2018, S. 79) gilt
sowohl für die Verhaltenstherapie (Sulz 2015)
als auch für psychodynamische Verfahren
(Rudolf 2011, S. 116ff.). Der Verfasser des
Berichts an den Gutachter muss sich Gedan-
ken zur Fallkonzeption machen und diese
verschriftlichen. Das Verfassen des Berichts an
den Gutachter ist eine Gelegenheit zur Refle-
xion und gedanklichen Durchdringung der
Fallkonzeption. Hierzu ist es nötig, den aktu-
ellen Stand der publizierten Literatur zu
berücksichtigen, um dem geforderten fachli-
chen Qualitätsstandard zu entsprechen.
Hautzinger (2013, S. 43) bezeichnet zutref-
fend eine Psychotherapie ohne empirische
Evidenz und ohne Bezug zu den wissenschaft-
lichen Grundlagen als »Scharlatanerie«. Auch
wenn die Nichtbefürwortungsquote nur 3–
4% beträgt, kommt dem Gutachterverfahren
eine qualitätssichernde Funktion zu, da der
Antragsbericht ein Anlass zu Reflexion und
zur Erarbeitung einer individualisierten Fall-
konzeption ist. Bei einer Teilbefürwortung
hat der Therapeut die Möglichkeit, das Stö-
rungsmodell und den Behandlungsplan
gründlich zu überarbeiten. Gutachter können
Informationen nachfordern. Das Peer-Re-
view-Verfahren dient daher der Qualitätssi-
cherung – auch bei einer relativ geringen
Nichtbefürwortungsquote.

Das Erarbeiten eines individuellen Stö-
rungsmodells mit prädisponierenden, auslö-
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senden und aufrechterhaltenden Bedingungen
und mikroanalytischen Aspekten ist die Vor-
aussetzung für eine hypothesengeleitete und
individualisierte Therapieplanung. Durch das
Verfassen des Antragsberichts sollte dem The-
rapeuten und dem Gutachter klarwerden,
worauf es gerade bei diesem Patienten an-
kommt. Aus der Verhaltensanalyse ergeben
sich die Foki der Therapie. Die konkreten
Therapieziele müssen aus der Verhaltensanaly-
se abgeleitet werden. Es muss ein roter Faden
erkennbar sein zwischen der lern- und lebens-
geschichtlichen Entwicklung, der Krankheits-
anamnese, dem psychischen und somatischen
Befund, den Testuntersuchungen, der Verhal-
tensanalyse, den Therapiezielen und dem indi-
vidualisierten Behandlungskonzept. Der An-
tragsbericht ermöglicht eine Fokussierung und
die Konzentration auf die wesentlichen ätiolo-
gischen Bedingungen des aktuellen Krank-
heitsgeschehens. Die Qualitätssicherung ist ge-
währleistet durch die Einschaltung des Gut-
achters. Das Gutachtersystem stellt eine Art
Peer-Review dar. Ein wesentlicher positiver Ef-
fekt des Gutachterverfahrens ist die inhaltliche
Begleitung der Therapie von der Fallkonzeption
über die Durchführung bis zur Beendigung.
Das bedeutet, dass der Gutachter durch Rück-
fragen und Hinweise Anregungen geben und
auf Risiken sowie auf weiteren Klärungsbedarf
aufmerksam machen kann. Dazu dient die
Stellungnahme an den Therapeuten. Der Gut-
achter kann aber auch Unterlagen schriftlich
nachfordern oder mit dem Therapeuten tele-
fonisch Kontakt aufnehmen. Rudolf (2011,
S. 117) betrachtet die mit dem Gutachterver-
fahren einhergehende »Triangulierung« als
eine bedeutsame qualitätssichernde Maßnah-
me des Gutachterverfahrens, da systematisch
die zweite Meinung eines außenstehenden
Gutachters eingeholt wird. Allerdings bezieht
sich der Auftrag des Gutachters ausdrück-
lich nicht auf Supervision. Das gilt auch für
den Fall, dass sich ein Therapeut eine solche
Unterstützung für die Fallkonzeption und
Behandlungsplanung ausdrücklich wünscht
(Dieckmann et al. 2018, S. 83).

Um als Gutachter von der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung bestellt zu werden, müs-
sen Voraussetzungen erfüllt sein, die in der
Psychotherapie-Richtlinie (§ 36) und in der
Psychotherapie-Vereinbarung (§ 12) geregelt
sind. Dazu gehört der Nachweis einer mindes-
tens dreijährigen und aktuell andauernden
Teilnahme an der vertragsärztlichen Versor-
gung auf dem Gebiet des jeweiligen Psycho-
therapieverfahrens. Außerdem wird eine
mehrjährige Tätigkeit als Dozent und als
Supervisor gefordert. Durch das Gutachterver-
fahren ist ein Vier-Augen-Prinzip gewährleis-
tet, das sich in anderen Berufen bewährt hat.
Natürlich sollten Gutachter diese Funktion
der externen Kontrolle und der Qualitätssiche-
rung ernstnehmen.Hilfreich sind konstruktiv-
kritische Kommentare und Anregungen zur
Verbesserung der Therapie. Um der qualitäts-
sichernden Funktion des Gutachterverfahrens
Rechnung zu tragen, sollten die Stellungnah-
men der Gutachter individualisiert ausfallen
und ausreichend ausführlich sowie nachvoll-
ziehbar sein, insbesondere bei Teil- und Nicht-
befürwortungen. Knappe handschriftliche
Vermerke des Gutachters auf dem PTV 5 sind
in einem solchen Fall nicht ausreichend.

Das Gutachterverfahren ist bei gesetzlicher
Krankenversicherung standardisiert und qua-
litativ besser geregelt als in der privaten
Krankenversicherung. Anders als bei privaten
Krankenkassen, wo oftmals allgemein auf
einen anonymen »Beratungsarzt« verwiesen
wird, werden in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung im Gutachterverfahren Ross und
Reiter genannt. In der privaten Krankenversi-
cherung wird nicht transparent gemacht,
welche Qualifikation der »Beratungsarzt« hat
und über welche psychotherapeutische Kom-
petenz er verfügt. Die Möglichkeit eines
Zweitgutachtens gibt es hier nicht. Auch ein
standardisiertes Widerspruchsverfahren gibt
es bei privaten Versicherungen nicht, abgese-
hen von einer Beschwerde des Patienten bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) mit ungewissem Ergebnis. Es
bliebe dem Patienten dann noch der mühsa-
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me, langwierige und kostspielige Klageweg
mit offenem Ausgang. In der gesetzlichen
Krankenversicherung wird der Gutachter na-
mentlich benannt. Die Gutachter können
nicht willkürlich oder nach Privatkriterien
entscheiden. Ihr Ermessensspielraumwird eng
begrenzt durch die Psychotherapie-Richtlinie
und die Psychotherapie-Vereinbarung. Gut-
achter sind gehalten, in ihren Stellungnahmen
und Begründungen sich auf die Psychothera-
pie-Richtlinie zu beziehen (Dieckmann et al.
2018, S. 80).

Die wesentliche Aufgabe des Gutachters ist
die fachliche Beurteilung, ob die geplante
Psychotherapie notwendig, indiziert, zweck-
mäßig, wirtschaftlich und prognostisch aus-
reichend ist. Die Stellungnahmen sollen sach-
lich und neutral verfasst sein. Bei der gutach-
terlichen Entscheidung ist immer auch das
Wohl des Patienten zu berücksichtigen (Best
2001). Durch die hohen qualitativen Anfor-
derungen an die Gutachter hinsichtlich lang-
jähriger Berufserfahrung als Therapeut, Do-

zent und Supervisor sind fachliche Standards
gewährleistet. Der Therapeut kann Kontakt
mit dem Gutachter aufnehmen. Auch hat der
Patient die Möglichkeit, bei einer Nichtbefür-
wortung durch den Erstgutachter und einer
Nichtbewilligung durch die Krankenkasse
Widerspruch einzulegen, wodurch der Weg
für ein Zweitgutachten frei wird.

Durch das Verfassen des Antragsberichts
erfüllt der Therapeut wesentliche Aufgaben
seinerDokumentationspflicht, die im Patienten-
rechtegesetz geregelt ist. Zu dokumentieren
sind insbesondere Anamnese, Befunde, Unter-
suchungsergebnisse, durchgeführte Therapie-
maßnahmen und ihre Wirkungen sowie Auf-
klärungen und Einwilligungen (§ 630 f. BGB
Abs. 2). Die wesentlichen Anforderungen an
eineDokumentationnach demPatientenrech-
tegesetz sind durch die Einhaltung der Glie-
derung nach dem PTV 3 erfüllt (cTab. 1.3).
Zu ergänzenwäre noch, dass die Therapieziele
transparent und mit dem Patienten gemein-
sam reflektiert werden müssen.

Tab. 1.3: Erfüllung zentraler Anforderungen an die Dokumentationspflicht nach dem Patientenrech-
tegesetz durch den Antragsbericht an den Gutachter.

Anforderungen an eine professio-
nelle Dokumentation nach dem
Patientenrechtegesetz (§ 630 f.
BGB Abs. 2)

Gliederungspunkte des Leitfadens zumErstellen des Berichts an
den Gutachter (PTV 3)

Anamnese l Punkt 2: Symptomatik
l Punkt 4: Krankheitsanamnese

Untersuchungen, Untersuchungser-
gebnisse, Befunde

l Punkt 2: psychischer Befund und psychodiagnostische Test-
verfahren

l Punkt 3: somatischer Befund
l Punkt 4: funktionales Bedingungsmodell (Verhaltensanalyse)

Diagnosen l Punkt 5: Diagnosen und Differentialdiagnosen

externe Arztberichte l Punkt 3: psychotherapeutische, psychiatrische und psycho-
somatische Vorbehandlungen (beigefügte Berichte)

l Punkt 4: epikritische Würdigung von Vorbehandlungen in
der Krankheitsanamnese

l Punkt 6: Reflexion von Vorbehandlungen hinsichtlich der
geplanten Behandlung

Einwilligungen und Aufklärungen l Punkt 5 (Diagnosen), der Patient muss über alle gestellten
und der Krankenkasse mitgeteilten Diagnosen aufgeklärt
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Tab. 1.3: Erfüllung zentraler Anforderungen an die Dokumentationspflicht nach dem Patientenrech-
tegesetz durch den Antragsbericht an den Gutachter. – Fortsetzung

Anforderungen an eine professio-
nelle Dokumentation nach dem
Patientenrechtegesetz (§ 630 f.
BGB Abs. 2)

Gliederungspunkte des Leitfadens zumErstellen des Berichts an
den Gutachter (PTV 3)

sein, auch über F6-Diagnosen und Zusatzkodierungen wie
Z73.1 (Persönlichkeitsakzentuierung)

l Punkt 6: konkrete und mit dem Patienten reflektierte
Therapieziele

Therapien und ihre Wirkung l Punkt 7 bei einem Umwandlungsantrag: bisheriger Behand-
lungsverlauf, Veränderung der Symptomatik und Ergebnisse
in Bezug auf die Erreichung und Nichterreichung der Thera-
pieziele

l Punkt 1 im Bericht zum Fortführungsantrag: Darstellung des
bisherigen Behandlungsverlaufs seit dem letzten Bericht, der
Veränderung der Symptomatik und des Behandlungsergeb-
nisses in Bezug auf die Erreichung und Nichterreichung der
Therapieziele, aktuelle Diagnosen, aktueller psychischer
Befund, weitere Ergebnisse psychodiagnostischer Testver-
fahren

1.3 Anliegen des Buchs

Sicherlich ist das Gutachterverfahren nicht
ideal. Einige Veränderungen wie eine Ver-
schlankungwurden durch die Strukturreform
der Psychotherapie 2017 bereits umgesetzt:
Der Bewilligungsschritt von 45 auf 60 Thera-
pieeinheiten in der Verhaltenstherapie ist ent-
fallen. Auch Berufsanfänger sind von der
Berichtspflicht bei der Kurzzeittherapie befreit
und müssen nicht erst 35 Genehmigungen
sammeln. Eine Fortführung der Behandlung
bis zurHöchstgrenze erfolgt in der Regel ohne
erneute Begutachtung. Das liegt nun im Er-
messensspielraum der Krankenkassen. Die
Zahl der Gutachter wurde mehr als verdrei-
facht. 2016 (vor der Strukturreform) gab es 95
Gutachter für tiefenpsychologisch fundierte
und analytische Psychotherapie sowie 92 Gut-
achter für Verhaltenstherapie, also insgesamt
187 Gutachter. Derzeit (Juli 2024) sind für alle
Verfahren 640Gutachter bestellt, davon 81 für

die Bearbeitung von Zweitgutachten. Aktuell
(Juli 2024) sind für Verhaltenstherapie bei
Erwachsenen 217 Gutachter für Einzelthera-
pie und 125 Gutachter für Gruppentherapie
bestellt. Hierdurch haben die einzelnen Gut-
achter weniger Antragsberichte zu begutach-
ten. Dadurch ist ausgeschlossen, dass die
Gutachtertätigkeit die wesentliche Einkom-
mensquelle darstellt. Man wollte keine »Be-
rufsgutachter«, die selbst nicht oder kaum
psychotherapeutisch tätig sind, sondern ein
Peer-Review-Verfahren. Eine Voraussetzung
für die Bestellung als Gutachter ist eine min-
destens dreijährige vertragsärztliche Tätigkeit.
Gewiss sind weitere Verbesserungen wün-
schenswert. Nachvollziehbar ist auch, dass
das Berichteschreiben für viele Psychothera-
peuten nicht gerade zu den angenehmsten
Tätigkeiten zählt. Dennoch überwiegen mei-
nes Erachtens die Vorteile.
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Ich plädiere dafür, eigene dysfunktionale Ein-
stellungen in diesem Zusammenhang zu mo-
difizieren. Das gelingt, wenn man sich die
positiven Aspekte vor Augen führt. Die An-
tragsberichte haben nur dann positive Neben-
effekte wie Qualitätssicherung und Abde-
ckung wesentlicher Elemente der Dokumen-
tationspflicht, wenn sie ernstgenommen und
individuell gestaltet werden. Wenn Therapeu-
ten die Notwendigkeit des Antragsberichts
utilisieren, dient das der Erfüllung der Doku-
mentationspflicht und der Qualitätsoptimie-
rung (Ubben 2017, S. 30).

Daher ist das Ziel dieses Buchs, Mut zu
machen zu einem individualisierten Bericht.

Die Basis ist ein plausibles funktionales Be-
dingungsmodell, aus dem konkrete Therapie-
ziele und ein individualisiertes Behandlungs-
konzept abgeleitet werden können.Durch das
Buch soll der Leser ermutigt werden, den
Bericht in seinen eigenen Worten zu schrei-
ben und nicht Textbausteine aus Antragsbü-
chern oder aus Muster-Fallberichten zu ver-
wenden. Daher ist das Buch ausdrücklich
nicht als Sammlung von Muster-Anträgen
konzipiert, denn dies wäre das falsche Signal.
Vielmehr soll der Leser Lust bekommen,
seinen ganz persönlichen Stil zu finden und
einen individualisiertenBericht zu schreiben–
möglichst ohne copy and paste.

1.4 Was kommt nach der Abschaffung des
Gutachterverfahrens?

2017 wurde das Gutachterverfahren refor-
miert. Der Umfang der Berichte wurde redu-
ziert. Die Begutachtung von Fortführungsan-
trägen ist faktisch entfallen. Lediglich Anträge
auf Überschreitung der Höchstgrenze werden
noch begutachtet, außerdem Fortführungsan-
träge nach Teilbefürwortung, bei denen der
Gutachter eine erneute Begutachtung emp-
fohlen hat, falls ein Fortführungsantrag ge-
stellt werden sollte. Der Gutachter kann im
Freitextfeld des PTV 5 auch bei einer vollen
Befürwortung empfehlen, einen Fortfüh-
rungsantrag begutachten zu lassen, wenn es
dafür inhaltliche Gründe gibt (etwa Wirt-
schaftlichkeitsgebot oder prognostische Be-
denken).Grundsätzlich darf dieKrankenkasse
jeden Antrag begutachten lassen. Mit nur
einem Antragsbericht kann seit 2017 in der
Regel die verfahrensspezifische Höchstgrenze
erreicht werden. Früher waren hierzu drei
Begutachtungsschritte nötig. Diese Verschlan-
kung führte bereits dazu, dass die Anzahl der
Gutachten seit 2017 deutlich abgenommen

hat. Zudem hat die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung das Gutachterverfahren zu einem
Peer-Review-Verfahren umgestaltet, das als
hochwertiges Qualitätssicherungsverfahren
gelten kann. Dies erfolgte durch die Erhö-
hung der Anzahl der Gutachter und durch
eine transparente Regelung der Kriterien für
die Bestellung der Gutachter.

Ohne eine Evaluation dieser Strukturre-
form abzuwarten, wurde 2019 das Gutachter-
verfahren per Gesetz abgeschafft. Hier wurde
durchregiert; der Selbstverwaltung wurde
kein Spielraum gelassen. Dies erfolgte völlig
überraschend in einem sogenannten Omni-
busverfahren ohne ausreichende Beratung
durch Berufsverbände und ohne nennenswer-
te parlamentarische Diskussion. Der Gemein-
same Bundesausschuss (GBA) wurde beauf-
tragt, bis Ende 2022 ein alternatives Verfahren
der Qualitätssicherung zu erarbeiten. Wenn
Begutachtung und Beantragung abgeschafft
sind, wird es wahrscheinlich auch keine Kon-
tingente mehr geben. Damit entfällt die Pla-
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